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Ueber die Absolution von päpstlichen Neservaten.
Quaesitum est ab hat- S. 0ongregatione Romanae et

Univers-alis Inquisitionis:
I. Utrum tuto adhue teneri possit sententia doeens;

ad Episeopum auf; ad quemlibet Saeerdotem approbatum
(1evolvi abs0lutionem easuum et eensura1-um, etiam speeiali
modo Papae reservatorum, quand0 poenitens versatur in
impossibilitate pers0na1iter adeundi Sanetam Sedem?

II. Quatenus negative, utrum reeurrendum sit, saltem
per litte1-as, ad eminentissimum 0ardinalem maiorem poeni-
tentiarium pro omnibus oasibus Papae reservatis, nisi Epis-
(-opus habe-It speeiale indultum, praeterquam in artieulo
Inortis, ad obtinendam absolvendi faeu1tatem?

Is�e7-2«a IV ei-Be 28 Jung«-F l8(s�6«.
Emi ae Rmi Patres Oardinales, in rel")us kidei generales

inquisitores, supraseriptis dubiis mature perpensis, respon-
dendum esse c-ensuerunt:

-4eZ I. -4tteø2trr ZJ7·cr.-ne« S. Poem«teø2t2·m«e«(re, I)me.s«e7«t2·«m-
ers) eoZ2·ta C�o72st-r·tuz2«oø2e -4J-o.s«toZe«ocr soc. Mem. Pia« PP. IX
guae 2«»e22)2«t ,,«4z7ostoZ2«cae -S«ec1Z2·.--« ·« NeF;ert-sue.

.-4oZ II. .-4;Ji·-«mcrte·7)e,· at in ocrs2«Z)us -)e7-e 2«·»7e72t2"oø«e-·�
öus, 2·ø2 gm·62rs crdsoZr«t2«o et-e·zJ"eø«ø«2« ø2egueat a.l)sYue zJe7«2·euZo
«(J7·m)2«s sc-c«2elcrZ2· -net e«72fcr-722·cre, suz)e7« Here (-�o«fesscr7«2«oø«r-»Ja
cor28c2«eø2t2«cr oø2emim«, cZ(r-«2«Z)osse er?-.s-oZrrt2·o-new, 2«u2«rmet2·.s- sie
2·r««e 2·m«rm·9e72cZ2«s, er ceø2.52»«2·.s« ete«a--m sz)ec2·crZ2« -moeZo S2«72mo
.Poø2«;«jZe2« ø«e.5e7«mt2«s, setz I)oeø«r same« ø«e2«72o2«oZeø-t2«cre in
e(r.5cZem ce«s«-«ors, m«.s-e« satte-m 2««·f-re meø2sem goes- ezJ2·.5toZtr-»2
et per« me(Z2««-m Oo7Zfes.Fm«2·7-· erZ).s«o!utus ø«eem«7«eI-F irr? -S. Sekte-:-.
.F�aoto ver-bo cum Sanetissimo.

Fe««cr I I-" oZ2·e -IV. Innre« l886«.
ssmus resolutionem Emorum PP. approbavit et eontirmavit.
l0sephus Man(-ini S. E. et U» Iø27M«.52·r«-. Noe«e:««2««.s.

Auf Grund des eap. Eos qui 22 de sent. exeom. 5, Il.
in 6t-!, wo es heißt: ,,Eos, qui a sententia eanonis vel homi�
nis, quum ad i1lum, a quo alias de iure fuerant absolvendi,
nequeunt propter imminentis mortis artiou1um aut aliud impe-
dimentum legitimum pro absolutionis benefieio habere reeursum,
ab alio absolvuntur: Si eessante postea perieu1o vel impe�
dimento huiusmodi se illi, a quo bis eessantibus absolvi
de-bebaut, quam cito eommode poterant, eontempserint
praeSentare, . . . . deeernimus . . . in eandem sententiam
reeidere ipso im-e,« pflegte bisher von den Moralisten gelehrt
zu werden, daß diejenigen, welche als perpetuo impediti per�
sona1iter adeundi sanetam Sedem angesehen werden müßten,
von den päpstlichen Reseroaten dir-eete absolvirt werden könnten,
wenigstens durch die 0r(1inarii, jene aber, welche nur durch
ein vorübergehendes Hindernis abgehalten seien, sich persönlich
nach Rom zu begeben, nur indirecte mit der Bedingung
sub p0ena reineidentiae in oensuram so bald wie möglich
bei dem heil. Stuhle selbst die Absolution nachzusuchen (siehe
Gut-y-Ba1lerini tom. 1I n. 574 ss. Le11m1(ul1l tom. II n. 410 ss.).
Diese Theorie beruhte auf der Voraussetzung, daß Niemand,
der nicht persönlich vor dem Papste zu erscheinen vermöge,
gehalten sei, ein anderes Communicationsmittel (z. B. Brief)
zu benutzen, es sei denn, daß dies von dem Gesetzgeber aus-
drücklich vorgeschrieben würde. Durch vorstehende Entscheidung
des heil. Ossiciums ist dies nun thatsiichlich geschehen und
zugleich die frühere, gewiß in Anbetracht der gegenwärtigen
Entwickelung der Verkehrsmittel durchaus irrationelle Lehre
zurückgewiesen. Da heute Jeder mit leichter Mühe brieflich
den heil. Stuhl angehen kann, so giebt es perpetuo impe-
diti im obigen Sinne gar nicht mehr. Für vorübergehende
dringende Nothfälle aber hat gemäß obiger Entscheidung jeder
Beichtoater die Vollmacht indirecte von den reservirten Sünden



204

und Censuren zu absolviren. Der Poenitent muß jedoch bin-
nen Monatsfrist die directe Absolution in Rom, beziehungs-
weise bei einem rechtmäßigen Delegirten nachsuchen. Andern-
fallsincurrirt er die Censur von neuem. Die einmalnachgelassene
refervirte Sünde lebt allerdings nicht wieder auf. Jedoch
begeht der Poenitent, welcher jener Verpfiichtung nicht nach-
kommt, eine schwere Sünde.

Priester, Gemeinde und die kirchliche Nothlage.
Eine Stimme aus der praktischen Seelsorge.

Die Lage der Kirche muß immer noch als eine Nothlage
bezeichnet werden, denn so dankbar auch die Erleichterungen
aufgenommen wurden, welche den Katholiken Preußens zumal
in diesem Jahre nach den schweren, driickenden Zeiten des
Kulturkampfes zu Theil wurden, die Noth wird noch immer
schmerzlich empfunden. Wunden, die ein jahrelanger Kampf
geschlagen, heilen nur allmählich, das Feld, das arg gelitten,
kann erst mit der Zeit wieder bestellt werden und reichliche
Frucht bringen. Die hohen kirchlichen Behörden, Priester und
Gemeinden werden fast täglich daran erinnert, daß der Arbeit
so viel, der Arbeiter aber so wenige sind. Große Opfer hat
der Kulturkampf von Priestern und Gemeinden gefordert;
diese Opfer müssen auch noch vielfach ferner gebracht werden.

So manche Pfarrei entbehrt noch der seelsorgerlichen Kräfte,
die unbedingt nothwendig sind, um eine geordnete und nor-
male Seelsorge auszuüben. Dringend werden die hohen
Behörden gebeten, Priester in solche Gemeinden zu senden;
die Bitte kann nicht erfüllt werden, weil es an Kräften fehlt.
Der Kulturkampf hat an die Kräfte der Priester außergewöhn-
iche Anforderungen gestellt; vorzeitige Erfchöpfung, frühzeitiger
Tod waren die Folge davon und der Nachwuchs war natur-
gemäß ein äußerst spärlicher. Deßhalb ist denn auch heut
noch mancher Priester genöthigt, nachdem er in der eigenen
Gemeinde den Gottesdienst gehalten, ohne etwas genießen
zu dürfen, in die Filiale, oder in die noch entferntere ver-
waiste Parochie, event. auf schlechten Wegen und bei ungün-
stiger Witterung zu fahren, um in der zweiten Kirche abermals
seines Amtes zu walten. Die Mlttagstunde ist gekommen;
der Geistliche ist iiberniichtert und nervös in hohem Grade
abgespannt. Häufig aber ist hiermit seine Arbeit und Anstren-
gung noch nicht beendet. Man nützt des Priesters Anwesenheit
möglichst aus und schon bei seiner Ankunft erfährt er, daß
Beichtleute oder Taufen und Kranken-Provisionen angemeldet
sind und seiner harren. Jch kenne einen Pfarrer, der bereits
der Mitte der sechziger Jahre nahe steht, und diesen Anstren-
gungen durch Abhaltung des vollständigen Gottesdienstes an

Sonn- und Feiertagen in der Pfarrkirche und Filialkirche �
auch während der Weihnachtszeit � durch mehrere Monate
sich unterzogen hat. Vom idealen Standpunkte aus verdient
solcher Opfersinn die höchste Anerkennung, und Gott wird
diesen Opfersinn nicht unbelohnt lassen. Aber neben dem
idealen hat auch der practische Standpunkt seine volle Berech:
tigung. Solche Verhältnisse müssen den Priester möglichst fchnell
aufreiben. Bei dem zunehmenden Priestermangel und der daraus
nothwendig folgenden Ueberbürdung der noch amtirenden älteren
und jüngeren Geistlichen hält der Tod eine Besorgniß erregende,
Erndte unter dem Clerus, und die Gesundheit und das Leben
eines Priesters ist unter solchen Umständen ein doppelt werthvolles
Capital, welches nach Möglichkeit zu wahren ist. In größeren
Pfarreien bieten auch die Wochentage höchst selten eine kleine
Pause in der Arbeit. Eine Erholung, wie nöthig sie auch
Manchen, sogar auf Rath des Arztes, wäre, ist gegenwärtig
nur wenigen Seelsorgsgeistlichen möglich, entweder, weil eine
Stellvertretung nicht zu gewinnen ist, oder weil Viele es mit
ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, einfach ihre Kirchen
zu schließen und die Gemeinde wochenlang zu verlassen. Selbst
eine unerläßliche Schonung, welche bei eintretendem Unwohl-
sein oft schwerer Erkrankung vorbeugen könnte, bleibt unter
dem Drucke der Zeitverhältnifse so manchem Curat-Priester
versagt. Es ist bekannt, wie erst 59 Jaher alt, der
oft kränkelnde Pfarrer Joseph Schmidt in Hemmersdorf bei
Camenz, welcher von einer hochgradigen Lungen-Entziindung
befallen, trotzdem in seiner Filiale noch ein Begräbniß halten
und, weil er vor Fieber und Schwäche nicht mehr zu stehen
vermochte, am offenen Grabe sich eines Stuhles bedienen
mußte. Schon am nächsten Tage erklärte der Arzt den Zu-
stand des schwer Erkrankten für hoffnungslos, und den Empfang
der Sterbe-Sakramente nothwendig. Solche Thatsachen, die
in der weiten Diöcese hie und da in dieser oder jener Form
gegenwärtig sich häufiger wiederholen, als früher, legen das
Gebet nahe, daß der Herr Arbeiter in feinen Weinberg senden
möge. Es dürfte aber auch eine weise Pflicht der Selbster-
haltung sein, sagte der nimmer rastende Pfarrer Rath Heri-
lein auf dem Convente seines Archipresbyterates im Jahre
1884, jede bedenkliche Ueberbürdung von dem Clerus möglichst
fern zu halten. Jst ein Geistlicher genöthigt, neben seiner
eigenen Gemeinde lange eine verwaiste Pfarrei zu pastortren,
oder außer der Pfarrkirche noch die Filtal -Kirche gottesdienst-
ltch zu versorgen, dann würde stch die Abwechfelung
des Gottesdienstes, an dem einen Sonntage in dieser,
an dem nächsten Sonntage in der anderen Kirche, oder mit
dem Früh- und Nacl)mittagsgottesdienst abzuwechseln, empfehlen.
Bei dieser Praxis würde den betreffenden Geistlichen wenigstens
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eine kleine Erleichterung gewährt. Es dürfte sich auch in der
Woche Gelegenheit finden, in der verwaisten Gemeinde Gottes-
dienst zu halten.

Wie der Priester, so muß auch die Gemeinde in der fort-
dauernden kirchlichen Nothlage zu Opfern bereit fein. Es
foll gar nicht in Abrede gestellt werden, daß der Culturkampf
überall zur Weckung kathol. Bewußtseins viel belgetragen hat
und daß die kath. Bevölkerung namentlich an Orten, welche
einer geordneten Seelsorge entbehrten, oder mit Staatspfarrern
heimgefucht waren, eine treue und lobwürdige Haltung bewahrt
hat. Gleichwohl vermögen wir uns nicht der Wahrnehmung
zu verschließen, daß in Gegenden, in denen die Seelsorge bislang
eine wefentliche Einbuße nicht erlitten hat, und während des
Kulturkampfes nur die Geistlichen manchen Maßregelungen
ausgesetzt waren, unter den Laien noch viel Verschwommenheit
in der Gesinnung, geringe Werthschätzung feelforglicher Anstren-
gung, ja bisweilen rücksichtslose Beanfpruchung priesterlicher
Arbeitskraft sich kund giebt.

Dagegen ist es bekannt, daß grade jene Gemeinden,
welche lange Zeit aus Mangel eines Priesters des Gottesdienstes
gänzlich entbehren mußten, die hochwürdige geistliche Behörde
um Sendung eines Priesters nachgrade bestürmen, damit ihnen
nur wieder die Wohlthat eines geordneten Gottesdienstes zu
Theil werde. In der Regel lernen die Menschen ein Gut
erst dann nach seinem vollen Werth schätzen, wenn der unge-
hinderte Besitz und Genuß dieses Gutes ihnen etwas ver-
schränkt wird.

Jch sagte ferner: Viele Laien besitzen nicht die volle und
gebührende Werthschätzung feelforglicher Anstrengungen und
Mühen. Diesen Gedanken hat Fürstbischof Heinrich in einem
seiner Hirtenbriefe beredten Ausdruck gegeben. Man glaube
doch ja nicht, daß die hohe Auffassung und Werthschätzung
feelforglicher Thätigkeit, wie sie von gebildeten und tief reli-
giösen Katholiken in großen Städten vielfach dem Clerus
bekundet und entgegengebracht wird, in der Masse des Volkes
eine allseitige sei. Noch jetzt nach dem harten Kuliurkampfe,
kann man bisweilen die wunderlichsten Urtheile über die gute,
bequeme und beneidenswerthe Lage der Geistlichen hören.
Wie viele Priester haben bezüglich des Predigt-Amtes die
Aeußerung vernommen, daß sie »die Predigten nur aus dem
Aermel schütieln diirfen.« Daß für eine halbwegs durchdachte
und geordnete Predigt Zeit, Vorbereitung und Studium, und
für deren Abhaltung ein gutes Gedächtniß, und in größeren
Kirchen auch körperliche Anstrengung erforderlich sei, davon
haben Viele auch nicht eine blasse Ahnung. In Bezug auf
den Beichtstuhl verstieg sich ein sonst guter Katholik, der sogar
auf Bildung Anspruch erhebt, mir gegenüber einmal vor

Jahren zu der gehörnten Bemerkung: »was ist denn das für
eine große Anstrengung, 3 bis 4 Stunden lang ruhig im
Beichtsiuhle zu sitzen?« Eben so fehlt vielen Laien der richtige
Maßstab für die Anstrengungen, welcher ein Geistlicher in
längerer Ausübung der fa(-u1tas bin:-rndi durch doppelten
Gottesdienst in zwei Kirchen an ein und demselben Sonntage
sich unterzieht. »

Man stellt denn auch von Seite der Laien so manchmal
unbescheidene und rücksichtslose Anforderungen an die priester-
ltche Arbeitskraft. Manche wähnen, sagte Hertlein, der Priester
befinde sich nur deshalb in seiner amtlichen Stellung, um sich
jederzeit nach der Laune und Wlllkühr einzelner Parochianen zu
richten. Jch will nicht reden von den lästigen, über die verabredete
Zeit hinausgehenden, Exspectanzen, denen bisweilen beiBegräb-
nissen mit Requiem, mehr noch bei Hochzeiten mit Hochamt, der
Geistliche sich an Wochentagen unterziehen muß. Etwas anderes
will ich bei diesem Punkte, über welchen sich noch Vieles und Ver-
schiedenes schreiben ließe, nur kurz andeuten. Geistliche, welche in
weitausgedehnten und volkreichen Gemeinden wirken, werden die
Erfahrung gemacht haben, daß sie oft zu ganz ungünstiger
und ungelegener Zeit, etwa an Sonn- und Feiertagen des
Vor- oder Nachmittags, oder in vorgerückter Abendstunde,
nachdem sie durch des Tages Bürde matt und abgefpannt sind,
in entfernte eingepfarrte Dörfer zu einer Kranken-Provision
gesprengt werden, und bei ihrem Erscheinen wahrnehmen müssen,
wie wenig dringlich dieser Versehgang gewesen, und wie leicht
er von dem arbeitsvollen Sonntage auf einen für den Geist-
lichen ruhigeren Tag verlegt werden konnte. Auch der Fall
wiederholt sich, daß Kranke, welche bereits wochenlang darnieder-
liegen, keineswegs die Anwesenheit des Priesters in der Filiale,
oder am Schulorte, benützen und ihn um die Spendung der
heil. Sacramente ersuchen. Sie lassen den Geistlichen erst
in den Pfarrort wieder zurückkehren, um ihn am Nachmittage,
oder an einem der folgenden Tage sofort in Anspruch zu nehmen.
Solche Thatsachen sind geeignet, die Geduld auch des opfer-
willigen, seeleneifrigen und gewissenhaften Priesters auf harte
Probe zu stellen.

Mögen darum die Priester in der schweren, drückenden
Arbeit nicht ermatten, mögen sie auch ferner freudig zu Opfern
bereit sein, mögen aber auch die Gemeinden einen solcheu
Opfersinn gebührend würdigen, auch ihrerseits Opfer nicht
scheuen und in der kirchlichen Nothlage gern die nöthige und
billige Rüchsicht üben, natürlich stets unbeschadet des Seelen-
heiles. Gott aber gebe uns bald wieder friedliche und geseg-
nete Zeiten, er mehre mit der Arbeit auch die Arbeiter in
seinem Weinberge. -�--?--;-?j
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Jahrbuch für Philosophie und speculative Theologie.
Herausgegeben von Prof. Dr. E. Commer. I. 1 u. 2. Münster 1886.

Das neue, mehrseits freudig begrüßte Unternehmen bezweckt,
eine Verständigung über die großen philsvphischen Fragen auf
dem Boden der aristotelischen Principien anzubahnen. Zu
diesem Behuf svllen die Grundsätze der Lehre des heil. Thomas
von Aquin dargelegt, aber auch die neuere Philosophie und
die vergleichende Religionswissenfchaft berücksichtigt werden.
Demgemäß behandeln die vorliegenden ersten 2. Hefte die
mystische Philosophie des Buddhismus, die thomi-
stische Lehre vom Princip der Jndividuation, von
der Praemotio p11ysic-. und von d&#39;er Erkennbarkeit
Gottes, die Leidenfchaften und den Erkenntniß-
grund (in Aufsätzen von Schell, Glossner, Schneider.
Brockhoff, Otten und Commer).

Nun wäre es freilich allzukühn, den zahlreichen Seelsorgern
unserer Diöcese, welche ihre schönsten Siudienpläne jahraus
jahrein durch dringend(-re Angelegenheiten vereitelt sehen, eine
Vertiefung in die bezeichneten Gegenstände zuzumuthen. Jndeß
findet dafür vtelleicht um so eher der Gedanke Beifall, wenigstens
durch opferbereites Abonnement (12 Mk. pro Jahr) das
Unternehmen zu unterstützen und auf diese Weise zu thun,
was guter Wille zu thun vermag.

Manchem Herrn bleibt jedoch auch in der Seelsorge einige
Zeit zum Studium und für solche Verhältnisse erscheint es doch
wünschenswerth, daß auch Untersuchungen der obengenannten
Art � wenigstens von Zeit zu Zeit � den Geist beschäftigen.
Denn auch die speculative Arbeit ist eine Zuchtschule des
Geistes, den es seiner Natur nach läutert, hebt und erquickt,
den allgemein giltigen und unvergänglichen Wahrheiien, für
welche wir mehr als für die irdischen Dinge geschassen sind,
nachzuforschen.

Dazu kommt, daß das Jahrbuch Arbeiten, welche in die
practische Theologie eingreisen und deßhalb auch dem Seelsorger
als solchem erwünscht sein können, keineswegs von seinem
Programm·ausfchließt. Schon die vorliegenden 2 Hefte bringen
Erörterungen vom Präses des Paderborner Seminarium
Liborianum Dr. A. Otten über die Passiones -rnimae, einen
Gegenstand, dessen nähere Kenntniß auch inmitten der Seel-
sorgsgeschäfte immer wieder als Bedürfniß empfunden wird.
Aus diesem Grunde glauben wir im Jnieresse des Jahrbuches
und zugleich den Lesern des Pastoralblattes nach Wunsch zu
handeln, wenn wir noch einige kritische Bemerkungen, die ja
nicht böse gemeint sind, gerade zu der genannten Abhandlung
hier folgen lassen.

1. In der Ueberschrift ,,Die Leidenfchaften« erhalten
wir eine fast wörtliche Uebersetzung Von P-1«ssi0nes anim-te. Ob

sich dieses Verfahren hier billigen läßt, erscheint zweifelhaft,
da der gebrauchte deutsche Ausdruck auf einen erheblichen Theil
der zu besprechenden Gemüthsanwandlungen, wie Freude,
Kühnheit, Hoffnung, doch gar zu wenig paßt. Wohl
die meisten Leser werden durch den Titel der Abhandlung
zunächst irregeleitet.

2. Die Einleitungsworte weisen darauf hin, daß ein An-
hänger der thomistischen Doctrin in neuerer Zeit die Lehre
von den ,,Leidenschaften« zu dem Herrlichsten zähle, was
Themas je geschrieben. Dieser Hinweis könnte doch leicht die
Erwartung der Leser zu hoch fpannen, vielleicht auch über die
Aufgaben der Gegenwart irreführen. Denn so bedeutend der
Fortschritt ist, welchen der heil. Thomas im weiteren Ausbau
der unvollendet gebliebenen aristotelischen Psychologie durch die
-Hinzufügung seiner Lehre von den PasSiones animae erzielt
hat, so beschränki sich diese großariige Leistung doch darauf,
erst bezüglich der aufzuhellenden Vorgänge des Seelenlebens
einen verläßlichen Ein- und Ueberblick zu gewähren, ohne auch
schon das ganze Regelwerk, welches zur Beherrschung und Be-
nutzung der Gemüthsanwandlungen dient und schließlich am
metsten noth thut, beischaffen zu wollen. Aufgabe unserer
Thromisten»schulen dürfte es deßhalb zur Zeit u. a. sein, grade
hier mit Benutzung der neueren irefflichen Beobachtungen und
Anleitungen zur Regulirung des Gemüthslebens in einer des
heil. Lehrers würdigen Weise weiter zu arbeiten und so die
Freude, welche man anfänglich beim Studium der thomi-
stischen Erörterungen über die Passi0nes animae empfindet,
vor dem schließlichen Mißbehagen zu bewahren, welches sich
am Ende des Studiums aus Mangel an handlichen Gebrauchs-
regeln wohl schon bei so manchem wissensdurstigen Seelsorgs-
priester eingestelli hat.

3. Aus dem weiteren Verlauf der sehr dankenswerthen
Abhandlung heben wir nur noch einen Satz hervor, welcher
dem Herrn Verfasser für seine weiteren Studien leicht ver-
hängnißvoll werden könnte. Es ist die Andeutung auf S. 119,
,,wie im System der Scholasiiker nur unter zwei Kräfte,
die des Erfassens und des Begehrens, die allgemeinen Bezie-
hungen der Seele zu den Dingen subsumirt werden und
demnach ein drittes Vermögen, das diesen beiden gleichgestellt
wäre, nicht in das System paßt.« Diese Hervorhebung richtet
ihre Spitze ohne Zweifel gegen die moderne Nebenordnung des
Geftihlsvermögens im Verhältniß zu Vernunft und Wille und
läßt sich in diesem Sinne allenfalls hinnehmen. Doch wie der
Saß allgemein lautet, halten wir denselben für unrathsam und
unzutreffend. Denn zwar ist augenscheinlich hier nur die
Rede von jenen Scholastikern, welche auf der Lehre des Ari-
stoteles fußten,«da die plaionische Psychologie ja 3 Seelenver-
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mögen nebeneinander stellt. Aber auch auf aristotelischem
Grunde hat die Scholastik den Ausbau der Psychologie nicht
vollendet: dies folgt vermuthungsweise schon aus dem Umstande,
daß die scholastische Psychologie zum rationellen Verständniß
der bewährten Seelsorgs- und Erziehungspraxis nicht völlig
ausreicht. So wenig man deshalb ehedem sagen durfte, das
aristotelische System lasse für weitere Nachweisungen über
dunkel gebliebene Gebiete des Seelenlebens keinen Raum,
und so wenig der heil. Thomas stch außerhalb der aristotelischen
Philosophie begab, als er über den Vorgängen des veg etativen
Lebens nicht blos mit Aristoteles die Erfassungs- und Begeh-
rungsvorgänge des peripherischen (mit der Außenwelt durch
Wahrnehmung, Schätzung, Begehrung und Bewegung ver-
kehrenden) Sinnenlebens ansetzte, sondern auch noch aus eigener
Einstcht eine Anzahl (Vorstellungs- und) Begehrungsvorgänge
des centralen (innerlich eingreifenden und namentlich das
vegetative Leben anregenden oder niederdrückenden, aus der
Vorstellung und Begehrung in innere Stimmung und Erregung
übergehenden) Sinnenlebens daneben stellte: ebensowenig
erscheint gegenwärtig der Gedanke wohlangebraci)t, das aristo-
telisch- scholastische System gewähre innerhalb seiner Grenzen
zu einer noch weiteren Nachweisung bisher dunkler Seelen-
vorgänge und eines ihnen zu Grunde liegenden Seelenver-
mögens keine Möglichkeit. Vielmehr entspricht es wohl grade
dem Standpunkte und Geiste der aristotelisch,thomistischen
Scholastik, nachdem der heil. Thomas auf dem Gebiete des
Sinnenlebens die von Arisioteles offen gelassene Lücke aus-
gefüll-t, auch in der Region des Vernunftlebens die ent-
fprechende, für Vernunft und Verstand noch jenseits des
Willens und Wahlvermögens liegende, centralste und
für die Charakterhaftigkeit des Menschen wichtigste, nicht dem
erkennbar Guten, auch nicht dem erstrebbar Guten, sondern
dem vorbildlich und bleibend Guten oder dem Hin gebungs-
und Nacheiferungswürdigen für ihren Theil zuge-
wendete Seelenpoienz in aristotelisch- thomistischer Weise
zu erforschen und zu beschreiben.

Breslau. Professor Dr. Krawutzky.

Offene Correspondenz.
A. in P. (Bxp0sit:i0 SS. Sa.cramenti.) ,,Unter

Bezugnahme auf die Verordnung des Hochwürdigsten Herrn
Fürsibischofs vom 10. Juli er. betreffend die Bxpositio SS.
Sac1·amenti und die benedieti0 cum Sanetissim0 erlaube ich
mir einige Fragen vorzulegen:

1. Wie ist es zu halten mit den in Schlesien üblichen

Andachten zum heil. Johann v. Nepomuk, welche bisher mit
Litanei nnd Segensertheilung stattfanden?

2. Dürfen die Prozessionen an Markus und an den Bitt-
tagen nicht mit Segensertheilung geschlossen werden?

3. In einer großen Fllial-Wallfahrtskirche fand seit un-
vordenklichen Zeiten an allen Freitagen zu Ehren der Mater dolo-
rosa die Exp0sitio san(-tissimi auf dem Hochaltare, heilige
Messe am Seitenaltare und bene(iiioti0 cum Sanctissimo statt;
darf dies von jetzt ab noch weiter so gehandhabt werden?

Jch glaube auf alle drei Fragen antworten zu sollen, daß
eine Expositio und Segensertheilung nicht gestattet ist.«

R. Indem wir uns vorbehalten, stm Jahrgange 1887
auf diese Fragen näher einzugehen, bemerken wir

A(l 1. daß solche außergewöhnliche Segensandachten nicht
in der Bischöflichen Licenz vorgesehen sind und deßhalb eine
besondere Erlaubniß einzuholen wäre.

Ad 2. Gilt dasselbe wie ad 1, da aber bei dem Ritus
der &c. Procession eine Segensertheilung ausgeschlossen ist,-so
dürfte eine Licenz hierzu auch kaum ertheilt werden.

Ac1 3. Muß ietzt als unerlaubt bezeichnet werden, bis
die Bischöfiiche Licenz gegeben worden, bei deren Einholung
auf die ,,unvordenklichen Zeiten« Gewicht zu legen wäre.

Sprechsaal.
Darf ein Priester für die drei Messen am I. Weih-

nachtsfeiertage mehrere Stipendien annehmen?
Bei einer Binationsmesse darf nur für die erste Messe

ein Stipendium genommen werden. Letztere Vorschrift ist so
streng, daß selbst ein Pfarrer, der für die Gemeinde zu lesen
verpflichtet ist und daher an einem solchen Tage für die erste
Messe kein Stipendium erhält, für die zweite Messe durchaus
kein Stipendium nehmen darf, selbst wenn es einem frommen
Zwecke zugewendet würde. Es entsteht nun die Frage: Gilt
diese Vorschrift auch von den drei Messen am ersten
Weihnachtsfetertage? Einige verneinen es, Andere be-
haupten es wieder mit großer Entschiedenheit. In der deutschen
Ausgabe des Gurt) (Regensburg. 1869 S. 615 Anm.) steht
darüber zu lesen: ,,Auch ist am Christtage für die zweite
und dritte Messe die Annahme eines Almosens zulässig, da es
sich hier um den gewöhnlichen Ritus handelt, kein besonderes
Verbot darüber besteht, ja die Erlaubtheit aus den Worten
des Papsies Benedikt XIV. in dem Breve Quart expensis§
S(-imus etiam hinreichend abgenommen wird.« In der neuen
lateinischen Ausgabe- des Gurt) fehlt diese Anmerkung. Ich
habe mir nun, um die Begründung derselben zu erforschen,
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im Magnu1n Bu11arium Romanum das erwähnte Breve auf-
gesucht und Folgendes gefunden:

In Aragonien herrschte die Gewohnheit, daß am Tage
Allerseelen jeder Weltpriester zwei und jeder Ordenspriester
drei heil. Messen persolvirte. Durch Vermittlung Ferdinand VI.
von -Spanien und Johannes V. von Portugal gelangte nun
an Papst Benedikt XlV. die Bitte, es möge die Erlaubniß,
an genanntem Tage öfter zu celebriren, auf ganz Spanien
und Portugal ausgedehnt werden. Der Papst genehmigte die
Bitte und bestimmte, daß im ganzen Lande jeder Priester an
Allerseelen dreimal celebriren dürfe; alle Priester aber, welche
das Jndult bis jetzt noch nicht besessen, seien verpflichtet-
die übrigen nur dazu ermahnt, die zweite und dritte Messe
für alle Verstorbenen, nicht für einzelne, zu appliciren.
Sodann heißt es wörtlich weiter: Scimus etiam, antiquis
justisque titulis innixum esse usum, quo solent presbyteri
eleemosynam accipere pro celebrandis sive pro applicandis
missis juxta otkerenti11m menteme. . . . An vero, quum
retroaetis .temporibus in regno Aragoniae duae missae a
sacerdotibus, trcs autem a regu1aribus in die commcmora�
tionis omnium tide1ium dei·unotorum ce1elorarentur, duplex
quoque ab i1lis, seu respective triplex e1eemosyna accipcretur,
id ignoramus, sed facile crcdimus id usitatum fuisse, quum
ubique fere reoeptum sit, ut in solemnitate Nati-
vitatis Domini pro tribus missis tria re(-ipiantur
charitativa stipendia. Diejenigen Priester nun, wird
weiter gesagt, welche an Allerseelen bisher zwei oder drei
Stipendien genommen hätten, dürften dies auch ferner thun.
Alle übrigen aber, welche erst auf Grund dieses neuen Jndultes
öfters celebriren, dürfen unter allen Umständen nur für die
erste Messe ein Stipendium nehmen; selbst eine von den
Gläubigen unter irgend einem Vorwande freiwillig gebrachte
Gabe, sei es auch, daß die Ueberbringer angeben, sie wollten nur
damit ein Almosen gewähren, dessen Verdienst den armen
Seelen zukommen folle, müsse abgewiesen werden, und jede
schon errichtete oder noch zu errichtende Fundation zu diesem
Zwecke sei ungiltig. Zuwiderhandelnde ziehen sich ipso facto
die reservtrte Suspension zu.

Der Papst bespricht dann die Gründe, welche ihn zu diesem
Jndult bewogen haben und erwähnt, daß nach früherer Ge-
wohnheit"mehrere Tage bestanden haben, an denen mehrmals
celebrirt worden sei, (dies polyliturgici) so der erste Januar,
der Gründonnerstag, die Vigilie vor Christi Himmelfahrt, die
drei Psingstquatembertage, Johannes der Täufer und Peter
Paul, und sagt weiter: Ut autem hu·jusmodi consuetudo
generaliter to1leretur et facu1tas oe1ebrandi plures missas
uno die ad solum diem Natalis Domini eoarctaretur, non

alia de causa factum est, quam ut avaritiae et sordidis«
quaestilous adimeretur ocoasio, vol saltem oi)locutionibus silen-
tium imponeretur, quae sci1icet ex eleemosynis pro mis-
sarum numero multiplicatis aut ortum habuerant, aut oriri
posse videbantur. . . . Si igitur multip1ic-itas missarum,
quae sacerdotibus olim pluribns per annum dieb11s permit-
tebatur, ideo sublata fuit, ut avaritiae quaestibus, aut oblo�
quentium suspicionibus obviam iretur, jure ac merito Nos
indu1tun1 hoc Nostrum, quo saoerdotibus in praefatis regnis
atque dominiis e0mmorantibus tres missas in die comm.
omn. iid. diI�. celebrare permisimus, hu»jusmodi expressa lege,
atque distri(-ta sanctione o0mmunire dei)uimus, ut ne quis
eorum pro missis de novo (-on(-essis 111lum stipendii
genas, quacumque de cause« et quoli1)et praetextu aut colore
re(-ipere posset.

Das Resultat ist also dieses: Der Papst spricht von der
Gewohnheit, an Weihnachten drei Stipendien zu
nehmen, als von einer allbekannten Sache, ohne
den mindesten Einwand dagegen zu erheben; er
gestattet selbst den Priestern, welche bis dahin an Allerseelen
ein mehrfaches Stipendium genommen, dies auch weiterhin
thun zu dürfen und verbietet dies nur auf die denkbar schärfste
Weise für das neuerlassene Jndult. Demnach halte ich
dafür, daß es erlaubt sei, am I. Weihnachtsfeiertage für die
3. heil. Messe mehrere Stipendium zu nehmen"). K.

Literatur.
Das Leben Jesu Christi des Er1ösers mit neuen historischen

und chronologischen Untersuchungen vollständig neu bearbeitet
und herausgegeben von Dr. J. H. Friedlieb, ordentl. Pro-
fessor der Theologie an der Universität in Breslau. Münster
und Paderborn. Druck und Verlag von Ferd. Schöningh.
1887. Preis 6 Mark. « «
Der Verfasser, in dem Berufe als Professor der neu- testamentl.

Exegcse grau geworden, erfreut uns noch in seinem hohen Alter mit
einer neuen Bearbeitung seiner Geschichte Jesu Christi. Nicht etwa
einige Zusätze und stilistische Verbesserungen unterscheiden diese Schrift
von der ersten Auflage, sondern er legt in derselben die Resultate fort-
gesetzter vieljähriger Studien nieder. Vorziiglich widmete er, wie in
der Vorrede bemerkt wird, der Vorgeschichte des Messias mit Rücksicht
auf die politische Geschichte der Juden in der Zeit nach dem Exil, ihrem
Lehr- und Parteiwesen, so wie ihrer Literatur eine besondere Aufmerk-
samkeit. Ferner mag berührt werden, daß die Theilung des Stoffes
in Paragraphen und Capitel dieser Auflage einen Vorzug vor der
ersten giebt, weil sie die Uebersicht erleichtert. Das Hauptgewicht liegt
jedoch nach unserer Ansicht in einem Punkte, den Viele bemängeln
-·---H�-.-�---

I) Lehmtuhl sagt in seiner the-ol. more! Vol. I1. p.157. 3. Aufi.:
,,neque ulla lege probibetu1-, quomit1us Sacer(1os pro singu1is illis
Missis Stipendium acoipiat.«
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werden, darin nämlich: daß der Berfasser, unbeirrt durch die neuen
Hypothesen und Theorien an der alt-kirchlichen Ueberliefernng festhält,
der gemäß ,,wir in den Evangelien im Wesentlichen die Lehrvorträge
der Apostel, das Historifche aus dem Leben und Wirken Jesu Christi
als Grundlage für ihren weiteren Unterricht, besitzen.« S. 200.
Die zweite nicht weniger folgenreicbe These lautet: »Die Ueberlieferung
zeugt für die Unabhängigkeit der Entstehung eines jeden der drei (ersten)
Evangelien«, die von S. 218�256 näher begründet wird. Man
sieht schon daraus, das vorliegende Buch ist nicht die Schrift eines
jungen Mannes, der durch neue Conceptionen und Hypothesen Auf-
merksamkeit erregen, oder um die Gunst der Madame Wissenschaft buhlen,
oder gar einer antichrtstlischen Weltanschauung auf exegetischem Gebiete
Vorschub leisten will, sondern die reife Frucht langjährigen Studiums
und einer gediegenen Gelehrsamkeit von Seite eines Theologen, der
durchaus auf kirchlicher Grundlage fußend das Leben Jesu einfach,
klar und nüchtern darstellt. Als solche sei sie dem Clerus aufs Wärmste
empfohlen. Breslau. Professor Dr. Prvbst-
Institutionen des katholischen Kirch enrechts von Dr. H U g O

Lämmer, Professor, ;Prälat und apostolischer Protonotar,
Consultor der S. 0ongregatio &c. Freiburg. Herder�sche
Verlagshandlung 1886. Preis 7 Mark.
Neben dem gemeinen Recht (Co1-pas ju1-is Canonici, C0ncilium

T1«identinum, Beneclicti XIV Constituti011es) hat der Verfasser in
den Jnstitutionen das preußische Kirchenrecht und das Breslauer Diöcesan-
recht besonders beriicksichtigt. In der Einleitung wird in scharfsinniger
Darstellung gehandelt: über Recht, Religion, Kirchenrecht, die materiellen,
formellen Kirchenrechtsquellen; sowie über die Quellen des neuen Kirchen-
rechis· In Betreff der Bulle de salute aniua1-um sagt Lämmer,
(S. 40) »daß die Bulle ihrem Wesen nach einen Staatsvertrag
zwischen den beiden Regierungen, dem preußischen Staat und dem
römilchen Stuhl bildet, kann keinem Zweifel unterliegen.« Die Ans-
gabe und Doppelstellung der Kirchenrechtswissenschaft als Theologie
und Jurlsprudenz wird klar dargestellt, nebst den Hilfswissenschaften,
der Literatur des Kirchenrechts und Diathese des kirchenrechtl. Stoffes.
Lämmer adoptirt die llnterfcheiduug von öffentlichen und Privatkirchen-
recht. »Die Kirche ist auf dem ihr eigenthiimlichen Gebiet unabhängig,
frei und selbstständig: als auf göttliches Recht gegründete und nach
festen- Rechtssätzen geleitete Civitas l)ci hat sie ihr eigenes öffentliches
Recht wie der Staat«; mit diesen Worten wird der richtige kirchenpolitische
Standpunkt eingenommen. Der erste Theil lehrt das öffentliche Kirchen-
recht in der Verfassung und Verwaltung der Kirche. ,,Unzweifelhaft
ist es die Kirche selbst, welche die Ausbildung ihrer zukünftigen Organe
zu besorgen und die dazu fiihrenden Wege und Mittel zu wählen hat.
Wo die Bedingungen für eine gedeihliche und erfolgverheißende Durch-
und Weiterbildung der Candidaten gegeben sind, die anderwärts nicht
so leicht sich herstellen lassen, wäre das Aufgeben oder eine Destruction
der theol. Facultät irgend einer Hochschule oder eine Abberufung aller
Cleriker von derselben nicht zu rechtfertigen« (S. 54). Höchst belehrend
ist die Darstellung der Concilien und Synoden. Der zweite Theil
behandelt die kirchliche Gerichtsbarkeit. Das Verhältniß der Kirche
zu den außerchristlichen Rechtssubjecten, den Nichtchristen und aka-
tholischen Christen wird sehr correct geschiidert, ebenso das Verhältniß
zu den Staaten. Der religiöse Unterricht kann principiell nur Gegen-
stand der kirchlichen Gesetzgebung sein, nur aus ihrem Auftrag statt-
finden. Das Privatkirchenrecht handelt über den Erwerb der kirchl-

Rechtsfähigkeit durch die Taufe, durch Rückkehr und Uebertritt zur
Kirche, über allgemeine Rechte und Pflichten der Gläubigen als Judi-
viduen. Das Eherecht wird ausführlich behandelt. Durch die obli-
gatorische Civilehe ist die Einheit der Ehe aufgelöst, eine Duplicität
des Eherechts hergestellt, die eine Verwirrung in der Durchführung
der Ehedisciplin herbeiführt. (S. 363.) Wenn Lämmer dem Staat
(S. 397) ein formelles Recht die Ehe zwischen Christen und Nichtchristen
für legitim zu erklären zugesteht, so giebt er dies ledigiich vom Stand-
punkt des Civileontractes zu und hebt hervor, daß der Staat damit
das moralifche Fundament feiner Autorität untergräbt.

Das Patronat wird in erschöpfender Weise dargestellt und mit Recht
S. 445 hervorgehoben, daß die fiskalischen Verpflichtungen auch bei
den fäcularislrten Pfarreien, welche dem Fürstbischöflichen Stuhle zu
freier Collation eingeräumt sind, unverändert fortbestehen. Das Säm-
larifations -Edict verheißtja reichliche Entschädigung. Das Genossen-
fchaftsrecht belehrt über die rechte Verfassung der Orden, religiösen
Congregationen, Institute und Bruderschaften. In, der letzten Abthei-
lung wird das Vermögensrecht der Kirche, ihrer Diener und Anstalten
behandelt. Wir lernen es im Lichte nnd Sinne der Kirche kennen
und müssen dabei gegenüber den oft entgegengesetzten weltlichen Bestim-
mungen bedauern, daß der guten Absicht der Kirche oft nicht genügt wird.

Ein bequemes sachliches Register beschließt das Werk, für welches
dem Herrn Verfasser mit Recht allsettige dankbare Anerkennung zu
Theil geworden. Nicht nur feine Zuhörer, sondern auch der ältere Clerus
und besonders der Dtöcese Breslau, und alle Gebildeten, welchen in
der Jetztzeit die Kenntniß des Kirchenrechtes oft nöthig ist, werden in diesen
Jnstitutionen eine klare und bündige Darstellung des katholischen
Kirchenrechtes finden. Der hochVerehrte Herr Verfasser hat sich durch
dieses Werk in der Dtöcese Breslau ein bleibendes Denkmal gesetzt.

Czarnowanz. Lin. Swientek.

Christliche Kunst.
Im Verlage von C. T. Wiskott, Breslau, ist ein Madon:

nenbild in reichem transparenten Farbendruck in drei Größen
erfchienen. In der ersten Größe von 45X56 cm. eignet es
sich besonders zum Aufstellen oder Aufhängen für Hausaltäre,
Betstühle und als Fensterbild. Es zeigt uns von anmuihiger
Landschaft umgeben, die Madonna mit dem Kinde. Die Zeich-
nung wie die Farben wirken gleich wirksam und fesseln den
Blick des Beschauers. Das Bild ist eine schöne, edle, fromme
Zitnmerzierde und kommt gerade jetzt zur Weihnachiszeit sehr
gelegen. Es wird viele Freude bereiten. Der Eindruck des
Bildes wird noch bedeutend erhöht, wenn es durch ein Licht
die rechte Beleuchiung in der Durchsicht erhält. Der Preis
von Mk. 12,50 bei brillanter Ausstattung muß ein mäßiger
genannt werden. Die zweite und dritte Größe, 21X28 c-m.
und 15X21 (-m. bieten uns das Bild in ovaler Form. Die
Ausführung ist gleich vorzüglich. Der Preis beträgt Mk. 3,75«
und Mk. 2,25. Wir freuen uns, daß uns hier ein heiliger
Gegenstand in würdiger Ausstattung geboten wird, und
wiinschten, daß diese trefflichen Madonnenbiider in recht vielen
Familien zu Weihnachien ihren Eingang finden möchten. M.
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Notiz.
(Beichtstühle.) Von hoher Bedeutung ist ein praktischer Beicht-

stuhl. Ich meine aber hier prakttsch nicht blos in dem Sinne, daß
der Priester darin gut sitzen und der Pönitent gut knieen kann, und
daß derselbe an einem Orte angebracht ist, der am wenigsten von
Feuchtigkeit, von Zug oder dem Geräusch der Ein- und Ausgehenden
zu leiden hat, sondern praktisch in dem Sinne, daß er dem Wesen und
den Forderungen des heil. Bußsakramentes entspricht. Allerdtngs hängt
die Giltigkeit und Würdigkeit des Sakramentsempfanges nicht von
einem schönen Beichtstuhl ab; aber es gefällt uns doch sehr wenig,
wenn der Beichtstuhl ein unangestrichenes staubiges, vielleicht das
schofelste Möbel in der Kirche ist und sicherlich nicht den Eindruck
erhöht, daß an dem hier Knieenden große Geheimnisse der Erbarmungen
Gottes stch vollziehen. Wir haben in Parteukirchen in Oberbat»)ern
einen neuen Beichtstuhl gesehen, der auf uns ob seiner Schönheit so
ganz den Eindruck machte, als müßte dem Pönttenten beim Eintritt
in denselben sofort zum Bewußtsein kommen, daß der Ort, wo er kniee,
ein ehrwürdiger und heiliger sei. In der Klosterkii-ehe der Beuroner
Mönche zu Emmans-Prag sieht man schöne Beichtstühle unter den
sehr hohen und ganz freistehenden Seitenaltäre:1 angebracht. Das ist
ein sehr schöner Gedanke wegen des Zusammenhangs der Sünden-
vergebung mit dem Opfer. Aber das ist nicht die Hauptsache. Der
praktischeste Beichtstuhl ist jener, in welchem die Gefahr einer wenn auch
unfreiwilligen und entsernteren i"1·act.jo sigil1i am gründlichsten im
vornhinein abgeschnitten ist. Man kann allerdings dem Volke zur
rechten Zeit sagen: Drängt nicht so an die Beichtstiihle heran; ihr
kommt nicht früher daran, ob ihr ferner oder nahe stehet! man kann mit
Ernst die Herandrückenden zur Ordnung weisen, man kann die Betstühle
neben dem Beichtstuhl weiter zurückschieben und die Bank vis--"x�vis
vom Beichtstuhle nicht zu nah besessen lassen; aber das Beste wird
sein, wenn im Beichtsiuhle Vorrichiungen angebracht sind, welche das
Hinausdringen irgend eines Lautes oder Geslüsters zur Unmöglichkeit
machen. Wir sahen schon Beichtsiühle, welche durch Z Glastl)üren
verschlossen waren, und in welche man, wie in ein sehr kleines Zimmerchen
hineinging. Mag diese Verschließung allerdings für den Confesfor
manches Unangenehme haben, jedenfalls ist die Sache insofern praktisch,
als der Pönitent wohl» gesehen, aber unmöglich gehört werden kann.
Wie mancher Pönitent mag es vielleicht deshalb an Aufrichtigkeit fehlen
lassen, weil er fürchtet, daß sein Bekenntniß von den zu nahe um ihn
Herumstehenden verstanden werde! Möchte doch so viel Vorrichtung
getroffen sein, daß diese Furcht eine völlig unbegründete ist � etwa
durch Seitenflügel am Beichtgiiter, was am leichtesten herzustellen ist.
Für Schwerhörige foll in einem Nebenraum der Sakristei oder dgl.
gründlich gesorgt sein, besonders auch durch ein bereitstehendes Sprach-
rohr. In Rotterdam sahen wir Beichtstühle«, an deren Front immer
4 lebensgroße Figuren so zu sagen Wache hielten. Da sie sowohl den
Priester als den Pönitenten zur Hälfte deckten, so bildeien sie einen
schönen Schutz für das Sigtllum. Und da diese Figuren noch dazu
würdige und anständige Darstellungen biblischer Büßer waren, auch
Engel mit Leidenswerkzeugen, so war hier Kunst und Praxis auf das
Glücklichsie vereint. (Augsb. Pstbl.)

--:-----j

3slIersanal-xlaklJrckhten.
Angestellt wurden die Herren:

Seelsorger Franz Niederschuh als Pfarrer in Grüben. -�
Kaplan Andreas Schwider als Pfarrer in Siemianowitz. �-
Seelsorger Hermann Welzel zu Hoppenwatde als Pfarrer zu
Casimir. �- Kaplan Vineenz Sobel zu Wosezytz als Pfarrer in
Skrzischow. � Seelsorger Augustin Rathmanu zu Luckenwalde als
Pfarrer in Neusalz. �-� Seelsorger Augustin Sperlich zu Märzdorf
als Pfarrer in Kl.-Oels. � Seelsorger Julius Mühlsteff als
Pfarrer in Slawentzitz. � Kaplan l)1-. Franz Brudniok zu Ostrog
als Kaplan in Königshütte.

Milde Gaben.
(Vom 25. November bis 7. December incl.)

Werk der heil. Kindheit: Neuzelle durch H- Pf. Jende 23,60Mk.,
Malkwitz durch H- Pf. Werner 30 Mk., Breslau durch H.  Klinke
25 Mk., Birngriitz durch H. Pf. Beyer 16,6.-«) Mk., Breslau Parochie
St. Adalbert 30 Mk» Neustadt durch H. Fürstbischöfl. Comn1issarius
Nippel d�:5,60 Mk, Leuber durch denselben :-30 Mk» Leuber durch den-
selben zur Loskaufung eines»Heidenkindes Joseph 2l Mk., Gr.-Glogau
Dompfarrei durch H. Rath Bode 9,05 Mk., Niehmen durch Pf. Thielsch
69,50 Mk» Schwiebus durch H. Probst C-hroback lot) Mk, Casimir
durch H. Pf. Böl)m 30 Mk., Breslan durch H. Cur. 1.)1-. Eymmcr
26,56 Mk., Wartha durch H. Pf. Klose 46,70 Mk., Tempelfeld durch H.
Pf. Wawersig v. W. -»O Mk., Tempels«-ld durch denselben v· S. 0,50 Mk.,
Berzdorf l0 Mk-, Blesen durch H. Probst. Stelter 44 Mk., Schweidnitz
durch H. Präeentor Schirbke 148 Mk, Ftoppinitz durch H. Pf. Tysbierek
47 Mk., Sorau N.sL. durch H. Pf. Jüttner :i0,()6 Mk» Bärwalde
direct) H. Pf. Stenzel 7,5() Mk., Baumgarten durch H. K. Meßner
35 M., Hirschberg durch H. Rektor Zwick" 5 Mk.

Gott bezahl�s! A. Sambale.
I I

Das I)1I«e(3t0r1um
für 1887 ist erfchienen und kann von dem Cereinonial-Amte der
hiesigen Kathedrale durch Vermittelung von

G. P. Ader11o1z� Buchhandlung,
hier (für I Mk.z20 Pf, geb. und durchschossen  bezogen werden.

Von »der literarischen Brudcrsehast in Natibor«
können unmittelbar gegen poriofreie Einsendung des
Betrags portofrei bezogen werden:
»CBesktJiktJte einer Z;rcl1leIistiJe1r xieltfra«nengilde seit dem

glühte 1343«, von H. Schafser. Geheftet 4,50 Mark,
geb. 6 Mark.
Der Ertrag des vom Hochwürdigften Herrn Fürstbischof Robert,

vom Geheimen Archivrath l)1-. Grünhagen und in zahlreichen Preß-

ftimFe;1 entLpifc;hlenZ1, gut 3tsgestcxtehten i5Buå?s iibst fülr st;ie PfarrgrcheEzu n rer e en rauen imme a rt n at or e immt. we
Lichtdrucke zieren das Bnch. Der eine stellt die herrliche große Monstranz
vom Jahre 1495 dar.

Ferner, zu Weihnachts- und anderen Festgeschenken
besonders geeignet:
»«iJiir "(kDreu� nnd CBlaulren!« Gedichte von H. Schafser.

Der Ertrag dieser 215 Seiten umfassenden, Jh1·o Durchlaucht der
Herzogin von Ratibor gewidmeten Auswahl eigner Gedichte ist zu
einem würdigen Denkmal für die nach mündlicher Ueberlieferung
stets als selig verehrte, in der Pfarrkirche zu Ratibor beigesetzte
Fürstentochter und Ordensfrau Euphemia bestimmt.

Jn elegantester Ansstattung gebunden mit Goldschnitt
3,25 Mark, geheftet 2,25 Mark.

Hierzu ein Prospekt der Buchhandlung von Matthias Mittermiiller in Salzburg.-
- X K K Druck von Robert Nischkowsky tnszBreslau. J- - "�«« «


